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Merkblatt XIV. w*
Kontrolle der Kassegebarung durch den wer

Gemeindeausschuß. Are
S-lbst- 1. Der Gemeindekassier hat häufig eine Selbst- rest

des Kassiers. Skontrierung derart vorzunehmen, daß er prüft, ob
der aus dem Kassabuch errechnete Kassarest mit dem
tatsächlich vorhandenen Geld übereinstimmt.

Zahlungen^
2 - Bei Zahlungen im Postsparkassenverkehr hat

«berpkllsung. diese Ueberprüfung durch Vergleich mit dem im
letzten Kontoauszüge ausgewiesenen Guthaben zu
geschehen.

d G°-m-ind°-
^ Auf Grund des 8 37, Gmeindeordnung, ob-

Äusschusses. liegt dem Gemeindeausschusse die Pflicht, die Ge¬
schäftsführung des Vorstandes zu überwachen und
öfters im Laufe des Jahres, mindestens alle drei
Monate, den Kassastand zu überprüfen. Dies hat
durch Rechnungsprüfer zu erfolgen, welche durch
Beschluß des Gemeindeausschusses bestimmt werden.

Rcchmings- 4- Die Pflicht der Rechnungsprüfer besteht in
pr«f-r. der Prüfung

a) des Kassastandes,
b) der Kassabücher und Subjournale,
c) der Rückstände,
d) der Kassabelege.

Das Ergebnis ist dem Gemeindeausschusse zu
berichten.

K°nkÄ. 5. In größeren Gemeinden empfiehlt sich eine
ständige Kontrolle der Kreditabschöpfung. Zu diesem
Zwecke ist die vorgeschriebene Gebühr und die
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